
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1989/1/25 88/13/0181
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.01.1989

Index

23/01 Konkursordnung

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §217;

KO §47 Abs2;

Beachte

Besprechung in:ÖStZ 1989/18, 315;

Rechtssatz

Entgegen der Au>assung des Abgabep?ichtigen werden durch die Rangordnung des § 47 Abs 2 KO die Fälligkeit der

Masseforderungen und das Gebot, sie zu begleichen, nicht berührt (Hinweis E 22.4.1985, 84/15/0009).
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